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Klimaschutz Winnenden – Nachhaltige, klimagerechte Mobilität 
Förderprogramm Lastenräder 

Antragsformular 
 

An die 
Stadt Winnenden 
Beauftragter für Umweltschutz  
Torstraße 10   
71364 Winnenden  

 
Antragsteller/in: 
 

Name (Privatperson) bzw. 
Firmenbezeichnung 

Adresse 

E-Mail 

Telefon 

 
Bitte die gewünschte Förderung ankreuzen: 
 

 E-Lastenrad max. 45 km/h 
min. 40 kg 
Zuladung 

50% der 
Nettokosten, max. 
1500 € pro Fahrrad 
+ ggfls. 
Ökostrombonus 
100 €  

- Kopie Kaufvertrag 
- Nachweis Ökostrom 

 Muskelbetriebenes  
Lastenrad 

min. 40 kg 
Zuladung 

50% der 
Nettokosten, max. 
750 € pro Fahrrad 

- Kopie Kaufvertrag 

 

 Lastenanhänger min. 40 kg 
Zuladung 

50% der 
Nettokosten, max. 
100 € pro Anhänger 

- Kopie Kaufvertrag 

 

 Kindertransportanhänger 
(nur für Privatpersonen) 

 50% der 
Nettokosten, max. 
100 € pro Anhänger 

- Kopie Kaufvertrag 

 

 
Pro Antragsteller können maximal ein Lastenrad und ein Anhänger gefördert werden. 
 

Der Antrag wird nach dem Datum des Antragseingangs bearbeitet. Maßgeblich ist der Tag, an dem 
der Antrag vollständig eingegangen ist. 
Förderfähig sind nur Fahrzeuge mit Kaufdatum ab 01.07.2020. (Nicht förderfähig sind nachträglich 
vorgenommene Umbauten an herkömmlichen Fahrrädern). 

 

 Nachhaltigkeitsbonus 
(nur für Privatpersonen) 

500 € zusätzliche Prämie beim Kauf 
eines E-Lastenrad oder 
muskelbetriebenen Lastenrades 

ggfls. Fahrzeugschein mit 
Vermerk Außerbetriebssetzung 
oder Verwertungsnachweis 
bzw. Kopie Kaufvertrag bei 
Verkauf 

 

Für geförderte E-Lastenräder und muskelbetriebene Lastenräder werden nach drei Jahren zusätzlich 
500 € als Nachhaltigkeitsbonus (nur für Privatpersonen) ausgezahlt, wenn im geförderten Haushalt in 
diesem Zeitraum (3 Jahre nach Datum des Antragseingangs) kein Auto, oder ein Auto weniger, wie vor 
der Antragsstellung angemeldet war.  
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Beim vorliegenden Förderprogramm handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Stadt 
Winnenden. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung von Zuwendungen besteht nicht. Die 
Zuwendungsgewährung erfolgt im Rahmen haushaltsrechtlich zur Verfügung stehender Mittel. Bei 
Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen ist der Antragsteller verpflichtet, die Fördergelder 
umgehend zurückzuzahlen. Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, das geförderte Fahrzeug 
mindestens drei Jahre in Winnenden zu nutzen. 
 

Andere öffentliche Fördermöglichkeiten (beispielsweise des Landes oder Bundes) sind vorrangig in 
Anspruch zu nehmen; wer solche Fördermittel erhält, ist von dem vorliegenden Förderprogramm 
ausgeschlossen. 
 

Das geplante Vorhaben kann nur einmal aus Mitteln der Stadt Winnenden gefördert werden. Eine 
weitere Förderung derselben Maßnahme ist ausgeschlossen. 
 

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erklärt sich damit einverstanden, an einem 
Evaluationsverfahren des Fördergebers teilzunehmen. 
 

Ich bitte um Auszahlung des Zuschusses auf das nachfolgende Konto: 
 

Bank  

Kontoinhaber  

IBAN  
BIC  

 

Hiermit beantrage ich, die oben genannte Förderung als Privatperson/Gewerbetreibende mit 
Hauptwohnsitz/Firmensitz in Winnenden. Die jeweils erforderlichen Nachweise hierzu liegen als 
Kopie bei. 
 

Ich versichere, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Mir ist bekannt, dass kein 
Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht. 
 

Soweit es sich bei dem Antragssteller um ein Unternehmen im Sinne des EU-Beihilferechts handelt, 
kommt eine Förderung nur in Betracht, wenn es sich um eine sogenannte De-Minimis-Beihilfe 
handelt. Zu diesem Zweck sichert der Antragssteller zu, dass er in diesem Jahr und in dem 
vorangegangene zwei Steuerjahren keine Beihilfen erhalten hat, die zusammen mit dem jetzt 

beantragenden Fördermittel über einen Betrag von max. 200.000 € hinausgehen. 
Soweit der Antragssteller bereits sonstige Beihilfen erhalten hat, wird er die dazugehörige De-
Minimis-Bescheinigungen vorlegen.  
 

Aufzählung der Bescheinigungen / De-Minimis: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Inhalte der Richtlinie „Förderprogramm Lastenräder“ vom 01.07.2020 habe ich zur Kenntnis 
genommen und bin mit den dortigen Verpflichtungen einverstanden. 
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Datenschutzrechtliche Einwilligung 
Mit Unterzeichnung des Antrags erkläre ich mein Einverständnis, dass die in diesem Antrag 
enthaltenen personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen des Förderverfahrens nach den 
Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) Baden-Württembergischen durch die Stadt 
Winnenden erhoben, verarbeitet und genutzt werden können. 
 
 
 
 
---------------------------------    -------------------------------------------------- 
Ort, Datum      Unterschrift Antragsteller/in 
 

 
Auszahlungsbetrag (nicht vom Antragsteller/in auszufüllen € 

Lastenrad   

Anhänger   

Ökostrombonus   

Nachhaltigkeitsbonus   

 Gesamtbetrag  

 


